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gestaltet. Das Hochgebirge ist davon unberührt. Es soll
nicht nur für den Alpinisten geschützt werden; unsere
Nation ist stark von den Bergen geprägt; ein von einer
Bahn erschlossener Gipfel hat auch für den Nichtberg-
steiger eine viel geringere ideelle Bedeutung als ein
unberührter Gipfel (zum Beispiel Piz Palü, Monte Rosa, Jungfrau,

Mythen).

g) Aus der Anwendung dieser Grundsätze erwachsen keine

Entschädigungsansprüche; niemand hat Anspruch auf
eine Konzessionserteilung. Sofern in einer Region die

Transportanlagen auf das Territorium einer Gemeinde,
die Schutzzonen auf dasjenige einer anderen konzentriert
sind, muß zwischen den Beteiligten ein Ausgleich gefunden

werden : Die Gäste werden bei der heutigen Mobilität

und allenfalls beim richtigen Einsatz öffentlicher
Verkehrsmittel in beiden Gemeinden Aufenthalt nehmen.

Der Gemeinde im «Schutzgebiet» kann von der anderen
Gemeinde ein Anteil an den Steuererträgen der
Transportanlage, allenfalls eine Beteiligung, angeboten werden,
da das Vorhandensein von Landschaftsschutz- und
Ruhezonen im Interesse der gesamten Region liegt. SLL

Die materielle Enteignung

Die Eigentumsgarantie galt lange Zeit als ungeschriebenes
Recht der Bundesverfassung. 1969 wurde Artikel 22ter in
die Bundesverfassung eingefügt, der in Absatz 3 bestimmt,
bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung
gleichkommen, sei volle Entschädigung zu leisten. Was heißt das

im Einzelfall? Sicher ist für ein Grundstück mitten in der
Bauzone, das im öffentlichen Interesse nicht mehr überbaut
werden darf, dem Grundeigentümer der Verkehrswert
weniger den verbleibenden Restwert zu bezahlen. Wie steht es

aber mit dem Eigentümer, dessen Boden gerade jenseits der
Grenze der Bauzone im übrigen Gemeindegebiet liegt, oder
mit jenem, der vor Jahren irgendwo abseits Land für eine

zukünftige Überbauung gekauft hatte, die er wegen neuer
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht mehr verwirklichen
kann?
Diese Fragen lassen sich allgemeingültig nicht so leicht
beantworten. Wenn das Bundesgericht die Frage der materiellen

Enteignung zu prüfen hat, berücksichtigt es im wesentlichen

das Ausmaß an Beschränkung der Verfügungsgewalt
des Eigentümers als Kriterium der Entschädigungspflicht.
Den kantonalen Verwaltungsgerichten steht es aber praktisch

frei, eine für die öffentliche Hand ungünstigere Praxis

zu handhaben. So stellt zum Beispiel das Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich auf die Größe der Werteinbuße ab, die
der Betroffene durch den Eingriff in das Eigentum erleidet.
Weil der Betroffene im Kanton Zürich eher mit Entschädi¬

gung rechnen kann als beim Bundesgericht, wird er dieses

kaum je anrufen. Dem Kanton und der Gemeinde bleibt
aber in solchen Fällen der «Weg nach Lausanne» verwehrt.

Bekanntgeworden ist ein Zürcher Fall, den schließlich das

Bundesgericht zu entscheiden hatte, als das Verwaltungsgericht

des Kantons Zürich für das regierungsrätliche Verbot
einer Sand- und Kiesgewinnung im Einzugsbereich der

Grundwasserfassung einer Gemeinde den Grundeigentümern

keine Entschädigung zusprach. Das Bundesgericht
schloß sich dem Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts
an. Ein Verbot, mit dem eine ernsthafte und unmittelbare
Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit

abgewendet werden soll,führt zu keiner Entschädigungspflicht

des Gemeinwesens (BGE 96 I 359).
Die Unsicherheit in der Beurteilung, wann eine materielle
Enteignung vorliegt, dient weder der öffentlichen Hand noch
den Grundeigentümern. Es ist daher zu hoffen, daß das

Bundesgesetz über Raumplanung den Tatbestand der
Eigentumsbeschränkung, die einer Enteignung gleichkommt, der

sogenannten materiellen Enteignung also, konkretisiert und
zugleich Kantonen und Gemeinden die Befugnis einräumt,
ihrerseits das Bundesgericht anzurufen, wenn sie mit dem

Entscheid der obersten kantonalen Instanz nicht zufrieden
sind. Bevor es so weit ist, werden Kantone und Gemeinden

gut daran tun, materielle Enteignungen nur nach genauer
Abklärung der Sach- und Rechtslage anzuerkennen. VLP

Prof. K. Schwidefsky Ehrenmitglied
der Internationalen Gesellschaft
für Photogrammetrie

Auf dem am 4. August 1972 beendeten XII. Internationalen Kongreß

der Internationalen Gesellschaft für Photogrammetrie in
Ottawa (Kanada) wurde em. o. Prof. Dr. Dr.-Ing. h.c. Kurt
Schwidefsky, Karlsruhe, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft
gewählt.

Mitteilungen von Firmen

Vorführung des neuen Infrarot-Tachometers
Distomat Wild DI-3

Die Firma Wild Heerbrugg AG beabsichtigt, in der zweiten
Hälfte des Monats November alle interessierten Berufskollegen
zu einem «Tag der offenen Tür» einzuladen, an dem unter
anderem ihr neuer reduzierender Infrarot-Tachometer Distomat
Wild DI-3 vorgeführt wird. Es sind verschiedene Tage

vorgesehen, um eine Überfüllung zu vermeiden. Interessenten sind
gebeten, Wild Heerbrugg AG, 9435 Heerbrugg, ihre Teilnahme
bis Ende Oktober auf einer Postkarte oder telefonisch (071/
70 31 31 - intern 254) anzuzeigen. Nach Eingang der
Anmeldungen werden die Betreffenden eine Einladung mit festem
Datum erhalten.
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Damit auch die Kollegen aus der Romandie und dem Tessin
anreisen können, ist folgendes vorläufiges Programm vorgesehen

:

bis 12.00 Uhr: Anreise der Teilnehmer und anschließende Be¬

grüßung.
13.00 Uhr: gemeinsames Mittagessen im Optik-Hus der

Firma Wild.
ab 14.00 Uhr: Fabrikbesichtigung (fakultativ) und Demon¬

strationen mit Diskussion.

Rückreise individuell.

Programme of the manifestations for the first
centenary of the Italian Military Geographic
Institute (IGMI)

The manifestations for the first centenary of IGMI (1872-1972),
announced in the previous issue of this Revue, will take place
next October, as shown below.
Special Plenary Meeting of the Italian Geodetic Commission, to
take place on the 24th October in the IGMI Reunion Room.

5th Symposium on Mathematical Geodesy (2nd Hotine
Symposium), to take place on the 25th and 26th October in the IGMI
Conference Room.
The Symposium is being organized by the Italian Geodetic
Commission and by the SSG 4: 31 of IAG, and will deal with the
non-classical aspects of Mathematical Geodesy.
Official Celebration of the Centenary, to take place at 10:30 a.m.
on the 27th October - the date of the decree which established
the foundation of the Institute - in the "Salone dei Cinquecento"
(Room of the Five Hundred) of Palazzo Vecchio.
The ceremony will be attended by High Civil and Military
Authorities of the State, Region and City, by representatives of
foreign geographical agencies and by Italian and foreign
personalities of the scientific world.
Historical Exhibition of Cartography, to take place in the "Sala
d'Armi" (Room of the Armoury) of Palazzo Vecchio. It will be
inaugurated on the morning of the 27th October and will remain
open until the 5th November.
Samples of all the cartographic production of the Institute and
of the most significant instruments employed in the last hundred
years will be on show, as well as cartography produced by the
Navy, the Air Force, the Cadastre and the Geological Service.
17th National Meeting of the Italian Society of Photogrammetry
and Topography (SIFET), to take place from the 28th to the 31st
October, dealing with "The Official Cartography of the State:
realizations and perspectives".
The Meeting will be inaugurated in Palazzo Vecchio and the work
will be carried out in the Library of IGMI.

Direktion des Innern OFA 61.040.010

Das Kreisgeometerbüro Binningen
(Ref. Nr. 172)

sucht

Kreisgeometer
Aufgabenbereich:
Nachführen der Vermessungswerke
sowie Neuvermessungen

Anforderungen:
Ingenieur-Geometerpatent, praktische
Tätigkeit im Vermessungswesen, Erfahrung

im Umgang mit Personal und
Publikum, Organisationstalent

Wenn Sie sich für die obige Stelle
interessieren, dann verlangen Sie
telefonisch oder schriftlich die
Anmeldeunterlagen unter Bezugnahme auf die
entsprechende Referenznummer.

Bewerbungen und Anfragen sind bis
zum 31. Oktober 1972 zu richten an das

Kantonale Personalamt, Rheinstr. 24,
4410 Liestal,
Tel. (061) 96 51 11, intern 5231 und 5232
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Bureau technique de Suisse romande

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 technicien-géomètre ou
1 technicien en génie civil
1 dessinateur-géomètre
1 dessinateur en génie civil

pour importants travaux de génie civil, de mensuration

et d'abornement.

Faire offres par écrit ou téléphone:

Bureau technique L. Rochaix
Mafroi 6 bis, 1260 Nyon
tél. 022/61 17 42 267

Gesucht

Kulturingenieur
für Meliorationen

Kandidat für Patent

Ing. Techniker HTL

Vermessungszeichner
für die Nachführung und Neuvermessung

Eintritt nach Vereinbarung.

Gebr. Gossweiler
Ing.- und Vermessungsbüro
8600 Dübendorf
Tel. 01 / 85 00 11 268
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